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Finanzausgleich: Gefahr für

In den Städten kumulieren sich auch die sozialen Probleme wie hier
in Zürich-Aussersihl im Kreis 4, wo auch das Sozialdepartement mit ihrer
Vorsteherin, Stadträtin Monika Stocker, zu finden ist. Foto: Keystom?

Monika Stocker:
«Beim Bund findet
die Realität Stadt
nicht statt...»
Eine Sorge bewegt die
Vorsteherin des Zürcher
Sozialamtes ganz
besonders: dass das soziale
Netz gefährdet wird. Denn

genau das befürchtet die
Stadträtin, wenn der neue
Vorschlag zum Finanz-
ausgleich Verfassungskraft
erlangt.

Noch ehe Monika Stocker auf ihrem
Stadträtinnenstuhl Platz nimmt, be-

gegnen ihr geballt die Sozialprobleme
der grössten Schweizer Stadt, wenn sie

D/e e/'nen erhoffen s/'cb e/'ne Stärkung
der kantona/en Souverän/tot und

Einsparungen /n M/V/Zardenhöhe, d/e

anderen sehen den Soz/a/staat

Schweiz in Gefahr. Befürworter und

Gegner aber wissen, dass der

bundesrät/iche l/örscb/ag zum

F/'nanzausg/eicb die Schweiz

nachba/tig verändern wird. Vie/e

öffenf/iche Aufgaben, die heute

a//gemein a/s ieistungspa/cet eines

modernen Soziaistaates anerkannt

sind, wären angesichts der derzeit/gen

finanz/age in den meisten /Cantonen

nach dem Wegfa// der ßundeskompe-

tenz gefährdet. Dazu zäh/en auch die

AHV-Ergänzungs/e/'sfungen und
andere A/tersbe/'bi/fen. Für uns Grund

genug, dazu Fegierungsverantwort-
//'che, Repräsentanten von zwei

grossen ßundesratsparte/'en und direkt
betroffene Soz/ä/werke ausführ/ich zu
Wort kommen zu fassen.

allmorgendlich mit dem 8er-Tram am
städtischen Arbeits- und Fürsorgeamt
vorbei zum Amtshaus an der Molken-
Strasse fährt. Schmutz und Unrat dann
auf ihrem kurzen Fussweg über den

Helvetiaplatz, auch Spritzen als stum-
me Zeugen des hier allgegenwärtigen
Drogenelends. Den Weg zum Büro säu-

men Arbeitslose und Alkoholiker, ganz
zu schweigen von den vielen älteren
Menschen, oft alleinstehend, meistens
Frauen, die sichtbar nicht zu jenen Be-

vorzugten zählen, die mit hohen Ver-

mögen statistisch Einkommen und
Reichtum der Seniorengeneration kräf-

tig nach oben drücken. Denn wer hier
in der Langstrassegegend nach günsti-
gen Gelegenheiten in den unzähligen
Billigläden rund herum Ausschau hält
oder von den Marktständen liegenge-
bliebenes Gemüse zu reduzierten Prei-

sen kauft, zählt oft zu Monika Stockers
Kunden im Amtshaus am Helvetia-
platz. Zählt zu jenen, die kommen, um
für Ergänzungsleistungen und Alters-
beihilfen zu ihrer kargen AHV-Rente
nachzusuchen, für die die Stadträtin
eine ungewisse Zukunft prophezeit,
sollte der Finanzausgleichsentwurf
gemäss dem Vorschlag der Experten-
kommission unverändert übernom-
men werden. Dann wären nämlich Er-

gänzungs- und Ausgleichszahlungen
nicht mehr, wie bisher, Sache des Bun-
des, sondern jene der Kantone, und der

Kanton, zum Sparen gezwungen, wür-
de diese konkrete Leistung zur Siehe-

rung der Existenz des einzelnen Bürgers
an die Stadt übertragen. Doch die Stadt
Zürich, einst reich und mächtig wie al-
le Städte früher, weiss heute nicht
mehr, woher das Geld nehmen, um all
der täglich wachsenden Aufgaben Herr
zu werden. Und das ist es, was der seit

gut zwei Jahren in ihrem Amt tätigen
Stadträtin am meisten Sorgen bereitet:
«dass die Stadt Zürich weiterhin ihr
soziales Netz in einer Zeit halten
kann, in der die Probleme grösser
werden, das Geld dafür aber immer
weniger wird.»

Von Morce/ K/efz/zö/zd/or
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das soziale Netz?

Beim Bund findet die Realität
Stadt nicht statt

In der grössten Stadt der Schweiz, in
der auch am meisten alte Menschen
leben, kumuliert sich natürlich, was
auch anderswo den Sozialbehörden zu
schaffen macht. Vor allem aber wird
mit aller Schärfe deutlich: «Beim Bund
ist die soziale Situation in unseren Städ-

ten nicht bewusst, sie ist nicht Gegen-
stand der nationalen Politik.» Was

föderativ in der Gründungszeit des

Schweizerischen Bundesstaates durch-
aus Sinn machte, nämlich die politi-
sehe Gleichstellung jeder einzelnen
kommunalen Einheit, entspricht heute
in keiner Weise mehr der Realität. Nicht
wirtschaftlich: Heute sind die Städte

arm. «Schon der Kanton will gemäss
seinem Sparvorschlag an den Sozialauf-
gaben für die Stadt sparen. Nun droht
auch noch vom Bund ein zweites
Loch!» Nicht gesellschaftlich: «Eine
Stadt ist nicht einfach nur eine ganz
grosse Gemeinde. Sie ist eine ganz an-
dere gesellschaftliche, soziale und kul-
turelle Realität, mit ganz neuen Ent-
Wicklungen, aber auch ganz eigenen
Problemen.» Und nicht politisch: «Das

Quartier Oerlikon hat etwa so viele Ein-
wohner wie der Kanton Glarus. Doch
währenddem jener als unabhängiger
Stand zwei Ständeräte nach Bern
schicken darf, findet die so bevölke-

rungs- und spannungsreiche Realität
Stadt in der Hierarchie von Bund und
Kantonen auf eidgenössischer Ebene

schlichtweg nicht statt - die grosse
Stadt Zürich und mit ihr alle grossen
Schweizer Städte» (mit Ausnahme der
Stadtkantone Genfund Basel) «sind po-
litisch und hierarchisch gleichgestellt
wie irgendeine kleine Berggemeinde.»
Darin sieht Monika Stocker enorme Ge-

fahren: In der Stadt, die ja die «Wohn-
statt» des Lebens für den Grossteil der

Bevölkerung ist, herrscht eine ganz
eigene gesellschaftliche Situation.
«Wird diese politisch nicht als solche

wahrgenommen, so halte ich dies

staatspolitisch für bedenklich und ge-
fährlich.» Konsequenterweise fordert
die Stadträtin einen eigenen Rat der
Städte auf eidgenössischer Ebene, um
all die in den Städten brodelnden Fra-

gen, die nicht zuletzt eben auch die
ältere Generation betreffen, wenigstens
öffentlich bewusst zu machen.

Rund ein Fünftel vom Etat, der
ihrem Departement zur Verfügung
steht, kommt derzeit direkt aus der
Bundeskasse. Würde dieser im an und
für sich begrüssenswerten Entwurf zur
Entflechtung eines im Laufe der Jahr-
zehnte immer unübersichtlicher ge-
wordenen Ausgleichs- und Subventio-
nendschungels zwischen Bund, Kanto-
nen und Gemeinden gestrichen, dann
sieht Monika Stocker eine düstere Zu-

kunft für die Beibehaltung des sozialen
Netzes in ihrer Stadt voraus. Und sie

steht damit nicht allein: Seit einiger
Zeit treffen sich die Sozialvorstände vie-
1er Städte und diskutieren über alle Par-

teigrenzen hinweg, wie sie die galop-
pierenden Sozialprobleme in den Griff
kriegen. «Dann», so die «Grüne» Moni-
ka Stocker, «dann sind wir weder grün
noch rot oder schwarz, sondern einfach
Kolleginnen und Kollegen, die von der-
selben Aufgabe bedrängt werden, die
da heisst: ein menschenwürdiges Da-
sein der immer mehr anwachsenden

benachteiligten Menschen unserer
Stadt in einer immer schwieriger wer-
denden Zeit zu sichern.»

AHV und IV allein genügen nicht

Und AHV und IV, zweifellos die natio-
nalen sozialen Jahrhundertwerke?
«Es sind reine Versicherungswerke auf
nationaler Ebene, die das Soziale aus-
schliesslich unter dem versicherungs-
rechtlichen Aspekt von abstrakten Zah-
len betrachten, doch das genügt heute
schon lange nicht mehr. Im Vorschlag
zum Finanzausgleich geht es eben aus-
schliesslich um den Verkehr zwischen
Bund und Kantonen, doch die unterste
Ebene, dort also, wo es wirklich brennt,

I/Vorwn ge/if es?

A/s «/ohrhunderfwer/c» w/// der neue

F/nanzausg/e/ch Entflechtung In e/'nen

während w'e/er Jahrzehnte immer un-
übers/chf//cher gewordenen F/'nanz-

und Subvent/onsdschunge/ zw/'schen

Sund und Kantonen bringen. M/t der

Zuweisung von War definierten Auf-

gaben mit ihren f/nanzie//en l/erpfl/'ch-

tungen und Grenzen so// die Souve-

rän/'tät der Kantone gestärkt und der

eidgenössische Föderat/VgedanFe neu
be/ebt werden. G/e/'chzeifig hoffen die

Befürworter des bundesrät/ichen Vor-

seb/ages, damit künftig /ähr/ich drei
Mi//iarden Franken einzusparen.

Die Gegner befürchten einen mass/-

ven Abbau bisheriger Leistungen.
Verheerende Auswirkungen erwarten
sie im 5oz/'a/- und ß/'/dungsbereich, wo
die Aufweichung des soz/'a/en Netzes

mit dem ftückfa// in eine unze/'fgemäs-
se und entwürdigende «Armenpflege»
droht. Sfaatspo/ifiscb höchst bedenk-

/ich wäre zudem die mit einer Annahme

zwangs/öufig einhergehende L/ng/e/'ch-

he/'t und W/7/kür, die neu zwischen rei-

chen und armen Kantonen den sozia/en

Frieden gefährden könnte.

fehlt.» Als reine Versicherungswerke
vermögen AHV und IV heute realisti-
scherweise mit ihren Minimalrenten
vielerorts kaum mehr als das nackte
Überleben für Zehntausende zu si-
ehern. «Heute herrscht ja der Glaube

vor, dass mit den AHV-Gesetzen alles

im Sozialstaat Schweiz geregelt wäre,
doch das stimmt mitnichten. Für eine

menschenwürdige Existenz, ja, schon
vielleicht nur für eine Zahnkorrektur,
braucht es mehr. Spitexdienste, Haus-

halthilfen (auch nur zeitweilige), viel-
leicht lange schon fällige Kuren, nicht
zu reden von den ständig höher wer-
denden Krankenkassenkosten, kurz: die
Summe aller wirklichen Lebenskosten,
all das kann heute von der AHV-Mini-
malrente allein nicht mehr gedeckt
werden. Hier müssen die kommunalen
Sozialämter im ganz konkreten Einzel- k
fall Hilfe leisten.»
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«Das Soziale», so die Zürcher Städt-

rätin, «wird als existentielle Frage auf
Bundesebene nicht wahrgenommen.»
Darum fordert Zürichs Sozialministerin

- im Gegensatz zur landläufigen Mei-

nung, dass das «Sache der Gemeinde»
sei und bleiben müsse - einen eid-

genössischen Verfassungsartikel, der
die Existenzsicherung aller auf Bundes-
ebene garantiert. «In unserer Bundes-

Verfassung finden wir beispielsweise
Absinthregelungen und weiss der Teu-

fei noch was alles, nichts jedoch, das

sich mit der Existenzsicherung des ein-
zelnen befasst. Und ein Staat, der sich
noch auf eine solche Verfassung stützt,
ist eigentlich kein moderner Staat!»

Neue Ideen kosten kein Geld

Gerade etwa zweieinhalb Sätze hätten
in der umfassenden Stellungnahme des

Zürcher Stadtrates den sozialen Fragen
gegolten, so dass die Vorsteherin des

Sozialdepartementes eine zusätzliche
eigene Stellungnahme verfasst hat.
Darin fordert sie, dass die Kantone vom
Bund in die Pflicht für Ergänzungslei-
stungs-, Spitex- und Altershilfegelder
(u.a.) genommen werden müssten. «Es

darf in unserem Staat keinen Rück-
schritt in die Armenpflege geben, und
im Rahmen einer allgemeinen nationa-
len Solidarität müsste der dafür neu zu
schaffende gesetzliche Rahmen unbe-

dingt zu verwirklichen sein.» Darum
wäre ein eigenes Sozialministerium auf
Bundesebene längst überfällig. Doch
dafür sind in der Politik wieder Visio-
nen gefragt, und diese entwickeln sich
auch aus dem Spannungsfeld der Städ-
te heraus. «Städte sind nicht nur gesell-
schaftliche Brodeltöpfe, in ihnen ist
auch das 21. Jahrhundert vorwegge-
nommen.» Und das Beste an unserem
föderativen System ist ja, dass man dar-
in nicht nur an Geldflüsse denkt, son-
dem auch an das, was man gegenseitig
voneinander lernen und sich an Ideen
weitergeben kann. Denn in einer Zeit,
in der wie in der unseren die Gelder im-
mer knapper werden, wird eines immer
wichtiger: dass wir zusammen wieder
neue Ideen dafür entwickeln, wie wir
unseren Sozialstaat weiter erhalten und
für die Zukunft sichern können.»

Franz Steinegger:
«Die Lüge vom
Sozialabbau ...»

Wenn die Kantone das Geld,
das sie vom Bund weiterhin
erhalten sollen, gescheit
einsetzen, so sieht FDP-

Präsident Franz Steinegger
eigentlich keine neuen
Sozialprobleme mit dem
neuen Finanzausgleich
voraus. Und wenn nicht,
dann ist das eben - ihre
Sache

«Ich gehe davon aus, dass ganz viele
Aufgaben auf der unteren Ebene effizi-
enter wahrgenommen werden können
als im Gesamtverband. Und ganz be-

sonders bin ich der Meinung, dass Ent-

Scheidung und Aufgabenerfüllung wie-
der zusammenkommen müssen: Der,
der etwas tut, muss auch die Finanzie-

rung sicherstellen. Wenn der Kanton
entscheidet, der Bund aber zahlt, so

müssen wir das auf Dauer sehr teuer be-

zahlen.»
Herrlich duftet es nach frischem Brot

aus der Bäckerei im Erdgeschoss hinauf
in die Advokatur- und Notariatskanzlei
im ersten Stock. In die Kanzlei der
Lic.iur. Ruth Wipfli Steinegger und des

Lic.iur. Franz Steinegger, der mir jetzt
am runden Tisch gegenübersitzt. Nicht
als Jurist, sondern als Präsident der

Freisinnig-Demokratischen Partei der
Schweiz. Ein «Rega»-Helikoptermodell
steht auf dem mit juristischer Fachlite-
ratur gefüllten Bücherschaft (Steineg-
ger ist im Vorstand), in der Ecke steht
ein kleiner bemalter antiker Bauern-
schrank, auf einem Kindertischlein
bunte Mal- und Zeichenstifte (Steineg-

ger ist Familienvater), ein Bildband
«Das Schächental» (Steinegger hat
schon viele Ämter in Altdorf und in Uri,
seiner Gemeinde und seinem Kanton,
innegehabt) liegt auf. Heimelig, ein
Eindruck, wozu auch die alten Stiche
mit Bergmotiven an den Wänden bei-

tragen (Steinegger war Präsident des

Schweizerischen Alpenclubs). Ein Berg-
1er also, «mit sehr ausgeprägten Födera-

tivgedanken - und einem gesunden

Sinn dafür, dass man in Bern auch et-

was holen kann.» Für den Lawinenver-
bau zum Beispiel: «Da zahlt der Bund,
und die Gemeinden haben den Nutzen
davon. Da bin ich für eidgenössisch-
kantonale Verbundslösungen.» Sonst
aber sollen Autonomie und Verantwor-

tung möglichst weit nach unten dele-

giert werden. Auch, was die sozialen

Leistungen betrifft.
«Grundsätzlich positiv» stellt sich

denn die FDP mit ihrem Präsidenten
hinter den Finanzausgleichsvorschlag.
Die Bundes-Zuständigkeit für die Be-

Zahlung der Ergänzungsleistungen sei

ja bisher unbestritten, meint Steineg-
ger. Probleme gebe es vielleicht bei den

Altersbeihilfen, doch aufgrund kanto-
naler und gemeindeeigener Gesetze
und Verordnungen, die man dann halt
ändern müsse. Und was meint der FDP-

Präsident zum Vorschlag, dass die Kan-
tone vom Bund zu den Beihilfe-Zah-
lungen verpflichtet werden müssten?

«Es ist nicht Bundesaufgabe ...»

«Das ist nicht die Aufgabe des Bundes.
Er leistet Ausgleichszahlungen an die
Kantone, die es dort einsetzen, wo sie es

für richtig halten, und wenn sie es ge-
scheit einsetzen, so ist es gut, wenn
nicht, dann müssen halt die Bürger bei
den nächsten Wahlen entsprechende
Konsequenzen ziehen. Unsere gegen-
wärtige Regelungsdichte von oben
nach unten steht ja in keinem Verhält-
nis zu den wirklichen Leistungen. Dar-

um müssen wir zusammen mit dem
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neuen Finanzausgleich Autonomie und
Verantwortung der Kantone wieder ver-
mehrt ansprechen. Es ist nicht Bundes-
aufgäbe, den Städten dreinzureden!»

Aber die explodierenden Sozial-

problème in den grossen, doch finanz-
schwachen, Städten?

«Es gibt eine Lüge des Sozialabbau-

es», sagt Steinegger. Kein Sektor weise
ähnlich grosse Steigerungen in den
letzten Jahren aus. Die Ausgaben dafür
überwögen das Wirtschaftswachstum
bei weitem, und all dies könne irgend-
wann einmal nicht mehr finanziert
werden. «Wir sind in eine absolute
Sackgasse geraten: Ein System, in dem
immer mehr Geld immer grössere So-

zialnot schafft, ist falsch.»
Ob es vielleicht die immer grössere

Sozialnot ist, die immer mehr Geld ver-
schlingt? «Nein», sagt Steinegger. Natür-
lieh, gesteht er zu, genüge das AHV/IV-
System heute nicht mehr hundertpro-
zentig. Doch er, der ja früher auch schon

Gemeindepräsident von Altdorf gewe-
sen ist und kantonaler Steuerkommissär

von Uri, kenne die Realität: «Die ältere
Generation besitzt sehr viel Geld, weit
mehr als 50 Prozent verfügt über grosse
Vermögen, auf die sich die kommenden
Erben jetzt schon freuen. Und für die
zehn oder zwanzig Prozent der wirklich
Bedürftigen können wir nicht das ganze
Sozialsystem anheben, denn das wäre
nicht zu bezahlen.» Im Notfall, so der
FDP-Präsident, sollen Kantone und Ge-

meinden im Einzelfall dort helfen, wo
konkrete Not herrsche, nicht aber auf-

grund eines Bundesartikels. Doch wie ist
das mit der dann bestimmt sehr unter-
schiedlichen Anwendung, mit der mög-
licherweise drohenden Willkür und von
Kanton zu Kanton und von Gemeinde
zu Gemeinde feststellbaren Ungerech-
tigkeiten? Wie ist das mit einheitlichen
und im ganzen Lande gültigen Richtli-
nien dafür, was im Minimum für eine
menschen- und lebenswürdige Existenz

nötig ist?
«Ich halte nicht viel von sogenann-

ten Menschenwürdigkeitsstandards.
Diese sind eigentlich Unsinnigkeitsstan-
dards. Im Einzelfall muss hier die kanto-
nale und die kommunale Wirklichkeit
einfliessen, die auch bei uns im Kanton
Uri, im Schächental beispielsweise, eine

ganz andere ist als hier in Altdorf.»
Der Bildband liegt offenbar nicht

nur zum Zeigen da. Er wird gelesen, in-

tensiv sogar, fliesst auch ein in das po-
litische Denken. «Ich lasse mir vom
Staat nicht gerne vorschreiben, wie ich
leben muss», sagt der FDP-Präsident
zum Abschied, und zu mir gewandt:
«und Sie hoffentlich auch nicht!» Vom
nahen Kirchturm her schlägt es zwölf.
In Altdorf schliessen die Läden, Zeit
fürs Mittagessen.

Werner Marti
«Verheerend ...»

Als erst 38jähriger Bundes-
ratskandidat war der
Glarner Regierungsrat vor
einem Jahr in aller Leute
Mund. Jetzt nimmt der Jurist
für die SP Schweiz engagiert
Stellung zum neuen Finanz-
ausgleich. Seine Einschät-

zung für den Sozialstaat
Schweiz: «Verheerend!»

Was, wenn der neue Vorschlag zum Fi-

nanzausgleich unverändert übemom-
men würde?

«Dann könnte das für die soziale Si-

cherheit in der ganzen Schweiz ganz

verheerende Folgen haben.» Werner
Marti ist in seiner Wortwahl nicht zim-
perlich. Erst 39 Jahre alt, steht er als

seinerzeit gesamtschweizerisch jüng-
ster Regierungsrat seit 1990 der Direkti-
on des Inneren im Kanton Glarus vor.
Der approbierte Rechtsanwalt weiss
also genau, wovon er spricht, wenn er

festhält, dass seit zwei, drei Jahren die

AHV-Zusatzleistungen in seinem Kan-

ton permanent zunehmen, «und sie

nehmen nicht zu, weil die alten Men-
sehen in Saus und Braus leben, sondern
weil es eben immer mehr ältere Men-
sehen gibt, die bei immer höheren Le-

benskosten sonst nicht mehr existieren
könnten.» Zwar soll gemäss dem neuen
Vorschlag auch weiterhin der Grund-
satz der Ergänzungs- und Alters- und
Invalidenbeihilfeleistungen unbestrit-
ten bleiben. Doch es fragt sich, wie bei
einer Kantonalisierung die einzelnen
Kantone angesichts der derzeitigen Fi-

nanzlage diesem Grundsatz nachleben
können. Zwar sieht Marti durchaus
Sinn darin, dass sich der Bund nicht in
alle kantonalen und kommunalen Ein-
zelheiten, beispielsweise, wenn es um
Zivilschutzbauten geht, einmischt.
Doch das bisher nach einheitlichen
Grundsätzen in der ganzen Schweiz be-
stehende und als einheitliches Versi-

cherungssystem geführte soziale Netz
könnte aufgeweicht und zu einem Be-

dürftigkeitssystem umgewandelt wer-
den. Hiesse das also, dass mit dem neu-
en Finanzausgleich die Rückkehr zu
einer Armenfürsorge droht?

«Ja, und zwar mit allen Konsequen-
zen eines Fürsorgesystems, bei dem es

den Bürgern und Einwohnern im einen
Kanton besser - oder eben schlechter -
geht als im anderen. Das aber wäre ein

ganz massiver Rückschritt, der sich mit
der so oft von den Befürwortern be-
schworenen Souveränität der Kantone
nicht rechtfertigen lässt. Wir dürfen
keinen Rückschritt ins Jahr 1848 ma-
chen, sondern müssen einen Schritt in
die andere Richtung gehen.»

Obwohl, oder vielleicht gerade weil
Werner Marti Glarner Regierungsrat ist,
ist er sich gewohnt, aus seinem kleinen
Kanton heraus in gesamtschweizeri-
sehen Dimensionen zu denken. Seit
1991 sitzt er als SP-Nationalrat in Bern,
ist auch Mitglied der Eidgenössischen
Finanzkommission. Im vergangenen
Jahr zog er als 38jähriger als einiger-

ZEITLUPE 9/96 7



massen aussichtsreicher Bundesrats-
kandidat für die Nachfolge von Otto
Stich landesweit die Aufmerksamkeit
auf sich. Er ist also weiss Gott berufen,
im Gesamtinteresse des ganzen Landes
seine Meinung kundzutun.

Die Schweiz von heute lässt sich
nicht mehr auch nur noch entfernt mit
der Situation aus ihrer Entstehungs-
geschichte nach den Napoleonischen
Wirren und den Sonderbundskriegen
vergleichen. Nicht die Berufsbildung,
um ein anderes und neu ebenfalls zu
kantonalisierendes Beispiel zu erwäh-

nen, die heute gesamtschweizerisch
(und gar gesamteuropäisch) betrachtet
werden muss, und auch nicht der Ver-

kehr, der heute eine interkantonale
Sache ist und deshalb nicht den einzel-
nen Ständen allein aufgebürdet werden
darf. Ganz sicher aber nicht das soziale
Netz. «Dieses kann nur durch eine Stär-

kung der Bundeskompetenz, aber nicht
durch einen Abbau, wie es der jetzige
Entwurf vorsieht, beibehalten und ge-
sichert werden.» Trotz der an sich un-
bestrittenen und auch möglichen Effi-
zienzsteigerung und -Verbesserung darf
darum der Vorschlag nicht zu einer
Infragestellung des sozialen Netzes
führen. Doch genau das befürchtet die
SP in ihrer Stellungnahme, denn wenn
mit dem neuen Finanzausgleichsmo-
dell drei Milliarden Franken eingespart
werden sollen, so wäre das nur mit
einer heute schon illusorischen Mehr-
belastung der Kantone möglich - oder
dann eben mit einem ganz massiven
Abbau bis hin zu einem neuen Armen-
genössigkeitswesen, das von Kanton zu
Kanton ganz unterschiedlich und will-
kürlich und für den einzelnen Bürger
trotz «genereller Unbestrittenheit»
auch unter oft entwürdigenden Vor-
aussetzungen gehandhabt werden
könnte. «Darum betrachten wir dieses

Konzept als untauglich und schlagen
dafür ein schrittweises und aufgaben-
bezogenes Vorgehen vor.»

Auch staatspolitisch wäre die unre-
vidierte Annahme dieses Vorschlages
höchst bedenklich, stünde sie doch im
Widerspruch zur Vernehmlassung über
das Existenzminimum. «Damals wurde
ein solches bundesweit gewünscht.
Doch es kann sich im Grunde genom-
men um keine moderne Verfassung
handeln, die nicht die Existenz der ein-
zelnen Menschen garantiert.» Darum

müsste die Diskussion um den Finanz-
ausgleich eigentlich auf jener um die

Modernisierung unserer Verfassung be-

ruhen. «Einer Verfassung, die einen ge-
wissen minimalen Grundstandard für
alle Einwohner unseres Landes bietet,
egal, ob sie nun im Tessin oder im Kan-
ton Zürich oder hier in Glarus leben.
Doch jener Standard, den wir jetzt
schon erreicht haben, der darf ganz
sicher nicht aufgehoben werden, im
Gegenteil: Wir müssen ihn noch ver-
bessern.»

Kaspar Villiger:
«Soziale Verantwor-
tung bewahren ...»

Fast zu schön klingen die
bundesrätlichen Antworten,
die viel von Fairness und
dem sicher ehrlich gemein-
ten Willen des Bundes, sich
nicht aus der sozialen
Verantwortung zurück-
ziehen zu wollen, sprechen.
In einem solchen Staat
möchte man wahrlich gerne
Bürger sein.

Doc/r ist das Bi/rf, das FmaHzmm/sfer

Kaspar Vü/i^er zeichnet, anges/c/tos der

rawüe« poZ/tz'sdzen Winde, die in unserem
Lande weilen, nic/if zu verklärt und idea/i-
sfisc/r? Marcel K/etzliänd/er iiaf iiim dazu

einige Braken gestellt. Sie münden immer
wieder in die hange furclit, oh eine Konto-

na/isierung der ALfV/lV-Lrgänzungslei-
stungen nicht zu massiven .RecLfsun-

gleiclzheiten, Kantonswillkür und einer

neuen Armen^enöss/^ke/f /îïhren könnte?

Bundesrat V/ll/ger: Nein. Denn beim
neuen Finanzausgleich geht es in erster
Linie um die Klärung der unÜbersicht-
liehen Verflechtungen von Aufgaben,
Kompetenzen und Finanzströmen zwi-
sehen Bund und Kantonen, nicht um
ein Abschaufeln von kostspieligen, aber

notwendigen Einrichtungen. Ziel ist es,

beide Partner in ihren Aufgabenberei-
chen zu stärken: Die Kantone erhalten
mehr Freiräume, Kompetenzen und
freie Mittel, um wieder vermehrt ihre
Prioritäten festzulegen. Der Bund legt
den groben Rahmen fest, in dem die
Kantone die Aufgaben zu erfüllen ha-
ben. Er soll nur dann aktiv werden,
wenn die Kantone eine Aufgabe nicht
selbständig erledigen können. Dadurch
kann sich der Bund von nicht stufen-
gerechten Aufgaben entlasten und sich
auf die grossen Herausforderungen
konzentrieren.

Die zur Diskussion stehende Kanto-
nalisierung der Ergänzungsleistungen
ist Bestandteil einer Reihe von zahlrei-
chen Vorschlägen, zu denen der Bun-
desrat materiell noch nicht Stellung ge-
nommen hat. Sie zeigen aber die mög-
liehen Neuverteilungen der Aufgaben
zwischen Bund und Kantonen auf der
Basis eines gelebten Föderalismus auf.
Im Rahmen dieser Vorschläge muss
festgehalten werden, dass sich der Bund
nicht aus der (sozialen) Verantwortung
zurückzieht. Im sensiblen Bereich der
Ergänzungsleistungen müsste auch
nach einer Kantonalisierung ein An-
spruch darauf von Amtes wegen abge-
klärt werden. Die Ergänzungsleistun-
gen sollen nicht zur Sozialhilfe - und
damit zur Fürsorge - erklärt werden.
Die betragsmässig festgelegte Leistung,
auf die ein Rechtsanspruch besteht,
könnte jedoch kantonal unterschied-
lieh ausgestaltet werden, da die Le-

benshaltungskosten auch unterschied-
lieh hoch sind.
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Zudem ist daran zu erinnern, dass

die Subventionssätze des Bundes im Be-

reiche der Ergänzungsleistungen ledig-
lieh 10% bis 35% betragen. Mit ande-
ren Worten: die Kantone tragen bereits
heute den Grossteil der Aufgaben, näm-
lieh zwischen 65% und 90%. Finanz-
schwächere Kantone, die heute zusätz-
lieh einen Finanzkraftzuschlag zum be-
scheidenen Grundbeitrag erhalten,
werden im neuen System statt der Fi-

nanzkraftzuschläge freie Mittel erhal-
ten. Sie werden dadurch verstärkt in die
Lage versetzt, dank mehr /reler Mittel
eigene Schwerpunkte auch in der Sozi-

alpolitik zu formulieren. Die Kantone
werden mit dem neuen Finanzaus-
gleich also in ihrer Eigenfinanzierungs-
kraft noch gestärkt.

Dank eines ausgebauten Föderalis-
mus könnten die Kantone neue und un-
terschiedliche Modelle auch in der So-

zialpolitik diskutieren und zur Anwen-
dung bringen, die den örtlichen Gege-
benheiten angepasst sind. Ein föderales

System hat gegenüber dem Zentralis-
mus den grossen Vorteil, dass für die
mannigfachen Probleme unterschiedli-
che Lösungen gefunden werden und
damit ein «Wettbewerb um bessere Lö-

sungen» im ganzen Land stattfinden
kann. Dadurch wird die Kreativität zur
Problemlösung gefördert.

Obwohl die Kantone unsere direkten
Ansprechpartner sind, haben wir auch
die grossen Städte und ihre massiven
Probleme nicht vergessen. Bei der Aus-

arbeitung der konkreten Vorschläge zur
Entflechtung der Aufgaben zwischen
Bund und Kantonen werden sie ihre
Forderungen direkt einbringen können.
In erster Linie müssen aber die Kantone
ein eminentes Interesse daran haben,
dass die Zentrumsleistungen den Städ-

ten fair abgegolten werden. Wenn aber
diese über die Kantonsgrenzen erbracht
werden, sieht der neue Finanzausgleich
vor, dass die Abgeltungszahlungen der
Nachbarkantone den Städten weiterge-
leitet werden müssen.

Im Zentralstaat, wo nur eine Instanz
aus der oftmals fernen Hauptstadt für
das ganze Land entscheidet und auf re-

gionale Unterschiede kaum Rücksicht
nimmt, bleibt der Wettbewerb um bes-

sere Lösungen praktisch aus. Eine ver-
stärkte kantonale Verantwortung in der

Sozialpolitik heisst auch eine aktivere
Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger

an der Ausgestaltung der Finanzierung.
Sie verlangen zu Recht einen sorgfälti-
gen und zielgerichteten Umgang mit
Steuergeldern. Hingegen sind kantona-
le Lösungen undenkbar, die von einer
Mehrheit als krass «ungerecht» oder
willkürlich empfunden werden. Dafür
sorgen die ausgebauten Volksrechte
und der gesunde Gerechtigkeitssinn
einer breiten Bevölkerungsmehrheit.

PRO INFIRMIS w
«Behindertsein
gleich Armut»
Massive Ungleichheiten, je
nach Kanton, befürchtet die
Pro Infirmis vom neuen
Finanzausgleich. Und was
besonders bedenklich ist:
dass Zusatzleistungen neu
mit Armut gleichgesetzt
werden könnten.

«Im Ansatz begrüsst ...» Die Formulie-

rung kehrt oft wieder, spricht man mit
Verantwortlichen für das Sozialwesen
über den Finanzausgleich, wie er als

Vorschlag im Eidgenössischen Finanz-
département in Bern ausgearbeitet wor-
den ist. So auch mit Michel Golliard,
Geschäftsleitungsmitglied der Pro Infir-
mis, dort zuständig für die Dienstlei-
stungen der Behindertenorganisation.
«Im Ansatz» erkennt auch er viel Sinn-
volles in einer Entflechtung zwischen
dem Bund und den Kantonen, und
doch wäre falsch, daraus zu schliessen,
dass die Meinungsunterschiede zwi-
sehen der Pro Infirmis und dem bun-
desrätlichen Vorschlagswerk nur gerin-
ge wären. Sehr falsch sogar.

«Was die Pro Infirmis betrifft, so

müssen wir davon ausgehen, dass es

kantonal massive Ungleichheiten ge-
ben kann», sagt Golliard. «Je nachdem,
wo Menschen mit - wohlverstanden
gleichartigen - Behinderungen woh-
nen, müssten sie mit ganz unterschied-
liehen Leistungen leben. Das aber wäre
absolut nicht richtig!»

Bis heute verwenden die Kantone
Bundesgelder nach einheitlichen Mass-

Scftm&en Sie um/
Liebe Leserinnen uud Leser,

der Linflnzflwsg/eicb zwischen dem

Buuü und den Kantone« gebt uns
Lebendige, von weicher Seite man den

Vorschlag auch betrachtet: An die
Substanz des Staates, weii - so sehen

es seine Be/iirworfer - ein Weiter-
machen in der bisherigen Form in
eine ba/d unbezahlbare Sachgasse

/ührt. An die Substanz von uns a/len,
meinen die Gegner (dazu zählen auch
die Pro Senectute und alle anderen

SozialwerkeJ, denn mit der

unveränderten Annahme wären

Lebensqualität und Lebensunterhalt
von vielen nicht mehr Peru/stätigen
und .Behinderten in höchster Gefahr.
Schreiben Sie uns dazu 7hre Meinung.
Teilen Sie uns mit, wo der Bund Ihrer
Ansicht nach Geld sparen kann, ohne

es von den Ergänzungs/eistungen
und von den A/tersbeihilfen abzu-
zwacken. Gute Ideen kosten kein

Geld, sagt die Zürcher Stadträtin
Monika Stocker im Gespräch. Wir
sind gespannt aufIhre Ideen - und
wie immer honorieren wir die im
nächste/r Phft abgedruckten

Zuschri/ïen mit 20 Franken.
Schreiben Sie uns Ihre Gedanken bis

zu/u 12. September 1996 an:

Zeitlupe, Leserum/rage,
Postfach 642, 8027 Zürich

Stäben. Die Kantonalisierung der AHV-
Ergänzungsleistungen, und das sieht ja
der neue Finanzausgleich vor, zöge die

Kantonalisierung vieler anderer durch
die IV-Gesetzgebung nicht gedeckter
Leistungen nach sich, die dennoch sehr
wohl zur Existenzsicherung des einzel-
nen gehören. Golliard nennt hier Aus-

bildungsbeiträge für behinderte Men-
sehen, finanzielle Hilfen bei vorüberge-
henden Notlagen oder nicht durch das

IV-Gesetz abgedeckte, dennoch not-
wendige medizinische Massnahmen -
und alles, was mit einer menschenwür-
digen Lebensqualität zu tun hat, die
durch ein heute sowieso restriktiv ge-
handhabtes Versicherungsgesetz nur
schwer oder gar nicht zu definieren ist
und in jedem einzelnen Fall trotzdem
zweifellos zu einer gesicherten Existenz
gehört.
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Mit Armut gleichgesetzt
Was aber wohl am meisten aufstösst,
ist, dass Behinderung nicht mehr als et-

was elementar Existentielles im Rah-

men des Drei-Säulen-Konzepts betrach-
tet wird. Denn der Vorschlag geht da-

von aus, dass mit einer Kantonalisie-

rung der Leistungen, die nicht von der

Eidgenössischen Invalidenversiche-

rung übernommen werden, diese mit
der Sozialhilfe zu koordinieren sind.
Das aber heisst nichts anderes, als dass

Behinderung thematisch mit Armut
gleichgesetzt werden soll, ein Vorgang,
der seine Parallele in der Gleichsetzung
der die AHV bisher ergänzenden Alters-
beihilfen mit neu zu schaffenden kan-

tonalisierten Sozialhilfen findet. «Die
Problematik besteht eben darin, dass

den Kantonen etwas übergeben werden
soll, das eigentlich gesamtschweize-
risch und gar supra-national gelöst wer-
den müsste. Damit nimmt man aber, je
nach Finanzkraft und Sozialbewusst-
sein der einzelnen Kantone, ganz un-
terschiedliche kantonale Leistungen in
Kauf.»

Mehr als noch bisher müssten zwar
die Kantone in das Sozialwesen einbe-

zogen werden, räumt Golliard ein. Be-

darfsabklärung und Bedarfssteuerung
des Sozialwesens sollte auch durch die
Kantone stattfinden, und im Einzelfall
müssen Entscheidungen immer vor Ort

und unter Berücksichtigung der jeweils

ganz unterschiedlichen Gegebenheiten
gefällt werden, wie es dem Föderativ-
gedanken entspricht. «Doch das darf
nicht in einem rechtlosen Raum ge-
schehen, sondern unter Rahmenbedin-

gungen, die überall in der Schweiz glei-
chermassen gültig sind. Es wäre eigent-
lieh ein Ziel eines modernen demokra-
tischen Staates, dass der Bürger erwarten
kann, überall in der Schweiz in etwa
gleich behandelt zu werden. Von die-

sem Ziel sind wir heute noch weit ent-
fernt. Doch mit dem neuen Finanzaus-

gleichsmodell würden wir noch weiter
davon abrücken, und das können wir
auf keinen Fall befürworten!»

Ein überzeugtes
«Ja» zum Sozial-
Staat Schweiz

Albert Eggli,
Stiftungsrats-
Präsident Pro
Senectute:

Die Pro Senectute Schweiz
hat jedes Verständnis für
strukturelle Vereinfachun-
gen und für Sparbemühun-
gen auf Bundesebene.
Ganz entschieden wehrt
sie sich aber gegen die
Kantonalisierung der
Altersbeihilfen und Ergän-
Zungsleistungen, denn das
wäre nichts anderes als die
Abkehr von einer unserer
allergrössten Errungen-
Schäften: dem in langen
Jahrzehnten kontinuierlich
gewachsenen Sozialstaat
Schweiz.

«Für uns sind die Ergänzungsleistun-
gen zur AHV, die Spitex sowie die of-

fene Altershilfe die wichtigsten Punk-
te. Die Existenzsicherung geschieht
heute ja nicht nur durch die AHV al-
lein, sondern ebenso mit den vom
Bund festgelegten Ergänzungsleistun-
gen. Diese sind heute überall in der
Schweiz gleich hoch. Wenn sie aber,
wie es der Finanzausgleichsvorschlag
vorsieht, kantonalisiert werden, so be-
steht die Gefahr, dass die einzelnen
Kantone je nach Finanzkraft und po-
litischen Verhältnissen unterschiedli-
che Ansätze festlegen. Damit ist der

Verfassungsauftrag nicht mehr ge-
währleistet. Zudem bestünde die Ge-

fahr, dass einzelne Kantone die Ergän-
Zungsleistungen in die Sozialhilfe in-
tegrierten, was bedeuten würde, dass

kein Rechtsanspruch mehr bestünde.
Dies würde für viele die Fürsorgeab-
hängigkeit bedeuten.

Gegen eine solche Lösung haben
wir pointiert Stellung genommen. Die
Ergänzungsleistungen werden noch
aufJahrzehnte hinaus die Existenz ab-

sichern müssen. Wir als Pro Senectute
dürfen nicht blauäugig sein. Wir müs-
sen realistischerweise annehmen, dass

die kantonale Zuständigkeit zum Spa-

ren benützt wird und es darum in der
Praxis zu massiven Kürzungen der Er-

gänzungsleistungen, aber auch der of-
fenen Altersarbeit kommt. Darum
sind wir für die Beibehaltung der bis-

herigen Lösung.
Weil die Ergänzungsleistungen de

facto Teil des in der Verfassung garan-

tierten Mindesteinkommens für das

Alter und auch bei Invalidität sind,
eignen sie sich absolut nicht für diese

Übung. Das Papier wurde eben von
Finanzpolitikern und von Föderalis-

musstrategen geschaffen, es fehlt ihm
jedoch das nötige sozialpolitische
Know-how.

Sicher sind auch wir für das Sparen.
Doch im Sozial- und Altersbereich ist es

für uns schlichtweg undenkbar, dass ir-
gend etwas von dem genannten Spar-

potential von drei Milliarden Franken

drinliegt, es sei denn, man sei bereit zu
einem echten Sozialabbau. Hinter un-
serer Stellungnahme steht eben ein
ganz überzeugtes «Ja» zum Sozialstaat,
aber auch ein ebenso überzeugtes
«Nein» zum Abbau von Sozialleistun-

gen, und zwar ganz egal, ob es ein ver-
steckter, ein struktureller oder ein
durch parlamentarische Entscheide be-
wirkter Sozialabbau ist. Pro Senectute
ist der Überzeugung, dass es für unsere
ganze Gesellschaft lebenswichtig ist,
dass wir nicht noch mehr Schritte in
Richtung einer Zweidrittelgesellschaft
tun, in der ein immer grösserer Bevöl-
kerungsteil verarmt, währenddem der
Rest sich davon abspaltet.»

Narfz einem Gesprac/z zzzz/gezezdzzzef vozz /ci

A
PRO

SENECTUTE
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